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Betreff: 
Einrichtung einer Parkzeitbegrenzung auf dem gebührenfreien Parkplatz am UNION Kino Genthin 
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Status:  öffentlich 

 

 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef 

19.11.2015 Hauptausschuss Vorberatung 
26.11.2015 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt auf der Grundlage des §13 Abs.2 StVO die Einrichtung  
einer Parkzeitbegrenzung auf dem gebührenfreien Parkplatz am UNION Kino Genthin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Paul Karle) (Thomas Barz) 
Fachbereichsleiter   Bürgermeister 
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Sachverhalt: 
 
In Bearbeitung der Anfrage des Herrn Lars Hoffmann (Eigentümer des UNION Kino Genthin) wurde 
die Einrichtung einer Parkzeitbegrenzung auf dem gebührenfreien Parkplatz am UNION Kino Genthin 
geprüft. 
Ausgangspunkt ist dabei, dass seitens Herrn Hoffmann eine nahezu ständige Belegung der 
gebührenfreien Parkplatz-Stellplätze im Nahbereich des UNION Kino Genthin durch Dauerparker und 
die damit einhergehende Minderung der Attraktivität der am UNION Kino gelegenen Parkplätze zum 
Vortrag gebracht wird.  
 
Im Interesse des Erhaltens und einer Stärkung der kulturellen und touristischen Konstellation des 
UNION Kino wird vorgeschlagen, die gebührenfreien Parkplatz-Stellplätze am UNION Kino Genthin 
als Kurzzeitparkplätze mit einer maximalen Parkdauer von 3 Stunden einzurichten und auszuweisen. 
 
 
 
Rechtsgrundlage: StVO §13 Abs.2 
                               
 
 
 
 
 
Anlagen:   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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